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Zusammenfassung 

Die österreichischen Universitäten sind Wissensgenerierungsmotor für die Entwicklung von 

Technologien und Erfindungen, die in Unternehmen weiterverwertet werden können. Diese 

Arbeit behandelt die rechtlichen Grundlagen für die Verwertung von Diensterfindungen im 

Rahmen von universitären Spin-offs ausgehend vom Universitätsgesetz und bespricht an-

hand von Umsetzungs- und Strategiebeispielen von fünf Universitäten die Handlungsfelder. 

Darauf basierend erfolgte die Ausarbeitung eines Maßnahmenkatalogs für die Implementie-

rung einer zukünftigen Strategie für die langfristige und nachhaltige Verankerung von univer-

sitären Spin-offs in der Universitätslandschaft. 
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Abstract 

Austrian universities serve as a driving force for generating technology and inventions that 

often result in exploitations by ventures or companies. This master thesis deals with the legal 

basis for the utilization of university inventions and reflects the different spheres of activity 

based on five universities serving as strategy and implementation examples. As a result a 

catalogue of measures was developed with the idea of implementing a sustainable future 

strategy for university driven spin-offs.  
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1 Executive Summary 

Für die 22 österreichischen Universitäten wurde im Universitätsgesetz (UG) 1 im Jahr 2002 

die Basis geschaffen um neben der reinen Wissensgenerierung und Wissensbewahrung das 

erzeugte Wissen im Rahmen von Diensterfindungen zu nutzen.  

Diensterfindungen sind Erfindungen welche von Universitätsangehörigen im Rahmen ihrer 

Arbeit an der Universität geschaffen werden. Dieser Verwertungsauftrag ist gesetzlich als 

universitäre Aufgabe verankert, indem an der Universität geschaffenes Wissen in die Gesell-

schafft zurückgeführt werden soll. Mit der Schaffung von Technologietransferzentren an den 

einzelnen Universitäten wurden die formalen Voraussetzungen implementiert, Universitäts-

angehörigen eine Anlaufstelle bei Diensterfindungen zu bieten und für die Universität diese 

Erfindungen in weiterer Folge entsprechend zu verwerten. Diensterfindungen bieten oftmals 

die Grundlage für Ausgründungsbestrebungen von Universitätsangehörigen – sogenannten 

universitären Spin-offs. Die Strategien in diesem Bereich gestalten sich jedoch je nach Uni-

versität recht unterschiedlich, da im Gesetz alleinig das Aufgriffsrecht jeglicher Diensterfin-

dungen für die Universität festgelegt ist, jedoch keine Hinweise zu Verwertungsregelungen, 

Aufteilungsschlüsseln, Gründungsabsichten oder Beteiligungsoptionen basierend auf diesen.  

Es ist der Wunsch des Gesetzgebers universitäre Ausgründungen zu fördern. Welche Her-

ausforderungen sich in diesem Zusammenhang ergeben und welche Maßnahmen dafür ge-

setzt werden können, um den Nährboden an der Universität dafür zu schaffen und diesen 

Prozess als universitären Auftrag (weiterhin) zu fördern, wird in dieser Arbeit erläutert. 

Diese Arbeit behandelt die arbeitsrechtliche, gesellschaftsrechtliche und urheberrechtliche 

Ausgangslage für Universitäten im speziellen Falle von Ausgründungsbestrebungen welche 

auf Diensterfindungen von Universitätsangehörigen beruhen. Der Handlungsgebrauch wurde 

anhand von fünf Universitäten als Beispiel beschrieben. Die Besprechung erfolgt auf Basis 

von persönlichen Interviews mit MitarbeiterInnen der Technologietransfereinrichtungen unter 

Hinzunahme veröffentlichter Kennzahlen der entsprechenden Wissensbilanzen. Anschlie-

ßend erfolgt eine kritische Diskussion des Rechtsgebrauchs hinsichtlich aktueller Herausfor-

derungen, Handlungsfelder, Nachhaltigkeitsüberlegungen und zukünftiger Entwicklungsopti-

onen. Darauf basierend erfolgt die Erstellung einer strategischen Handlungsempfehlung auf-

gegliedert in drei Maßnahmenpakete. Schließlich erfolgt der Vorschlag eines Maßnahmenka-

1 Bundesgesetz über die Organisation der Universitäten und ihre Studien (Universitätsgesetz 2002 – 
UG), StF: BGBl. I Nr. 120/2002 (NR: GP XXI RV 1134 AB 1224 S. 111. BR: 6697 AB 6717 S. 690.). 
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talogs für die langfristige und nachhaltige Implementierung einer Top-Down Strategie für uni-

versitäre Spin-offs als Leitlinie für alle Universitäten.  
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2 Einleitung 

Die Existenzgründung beschreibt die Realisierung der Selbstständigkeit als UnternehmerIn. 

Handelt es sich bei der Gründung um eine große Unternehmung, spricht man eher von einer 

Unternehmensgründung als von einer Existenzgründung. In Österreich wurden im Jahr 2017 

39.970 Unternehmen gegründet 2. Nicht jedes neu gegründete Unternehmen ist dabei auch 

als Start-up zu bezeichnen. Per Definition der Wirtschaftskammer Österreich (WKO) gelten 

als Start-ups Unternehmen, die nicht älter als zehn Jahre sind, sowie ein innovatives Ge-

schäftsmodell verfolgen und/oder stark auf Wachstum ausgerichtet sind 3. Zu dieser speziel-

len Gruppe gibt es bislang keine vollständig repräsentativen Erhebungen, sondern nur Stich-

proben.  

Eine Gruppe, die sehr einfach als Start-ups einzugliedern ist, sind universitäre Start-ups, da 

es sich hierbei um Unternehmensneugründungen mit innovativem Charakter handelt. Seit 

dem Jahr 2013 kam es zu einer Verdopplung der gemeldeten universitären Spin-Offs in Ös-

terreich, also Start-ups welche aus Universitäten heraus gegründet wurden, von 11 im Jahr 

2013 auf 23 Gründungen im Jahr 2016 4. Trotz dieser hohen Zahl an universitären Start-ups 

ist die Herangehensweise der Universitäten an diese Zusatzanforderung an das juristische 

Tätigkeitsfeld im Universitätsgesetz derzeit nicht genau geregelt. Die österreichischen Uni-

versitäten stützen sich in ihrer Arbeitsweise auf Abschnitt 6 des Universitätsgesetzes (UG) 5, 

der die Verwertung von geistigem Eigentum regelt. Es heißt hierzu: 

§ 106. (1) Jede oder jeder Universitätsangehörige hat das Recht, eigene wissen-

schaftliche oder künstlerische Arbeiten selbstständig zu veröffentlichen. Bei der Ver-

öffentlichung der Ergebnisse der Forschung oder der Entwicklung und Erschließung 

der Künste sind Universitätsangehörige, die einen eigenen wissenschaftlichen oder 

künstlerischen Beitrag zu dieser Arbeit geleistet haben, als Mitautorinnen oder Mitau-

toren zu nennen. 

  

2 Statista, Gründungen und Start-ups in Österreich, 2018 
<https://de.statista.com/statistik/studie/id/43845/dokument/gruendungen-und-start-ups-in-
oesterreich/>. 
3 WKO, Start Ups, 2018 <https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/start-ups.html>. 
4 Universitätsbericht, BMBWF, 2017, Seite 47. 
5 Bundesgesetz über die Organisation der Universitäten und ihre Studien (Universitätsgesetz 2002 – 
UG), StF: BGBl. I Nr. 120/2002 (NR: GP XXI RV 1134 AB 1224 S. 111. BR: 6697 AB 6717 S. 690.). 
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(2) Auf Diensterfindungen gemäß § 7 Abs.3 Patentgesetz, BGBl. Nr. 259/1970, die an 

einer Universität im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen 

Dienst- oder Ausbildungsverhältnisses zum Bund oder im Rahmen eines Arbeits- o-

der Ausbildungsverhältnisses zur Universität gemacht werden, ist das Patentgesetz 

mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Universität als Dienstgeber gemäß § 7 Abs.2 

Patentgesetz gilt. 

(3) Jede Diensterfindung ist dem Rektorat unverzüglich zur Kenntnis zu bringen. Will 

die Universität die Diensterfindung zur Gänze oder ein Benützungsrecht daran für 

sich in Anspruch nehmen, hat das Rektorat dies der Erfinderin oder dem Erfinder in-

nerhalb von drei Monaten mitzuteilen. Andernfalls steht dieses Recht der Erfinderin 

oder dem Erfinder zu. 

Welchen Anteil am Ertrag der Gründungen an wen entfallen, wie die personelle Eigenleis-

tung der Gründer oder der universitäre Eigentümeranteil geregelt werden soll, ist hier nicht 

angesprochen. Die Universtäten sind in ihrer Auslegung gesellschaftsrechtlicher, arbeits-

rechtlicher und urheberrechtlicher Bestimmungen bisher ohne konkrete, bzw. vorallem ohne  

gemeinsame Leitlinie.  

Diese Arbeit fasst die derzeitigen Herausforderungen aus Sicht des Arbeits-, Urheber- und 

Gesellschaftsrechts zusammen und erarbeitet anhand von fünf Beispielen österreichischer 

Universitäten, ein strategisches Konzept zur Handlungsweise, um die universitäre Start-ups 

zu fördern und einen einheitlichen und nachhaltigen Prozess an den Universitäten zu imple-

mentieren. 
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3 Rechtliche Behandlung  

Dieser Abschnitt behandelt die urheberrechtliche, arbeitsrechtliche und gesellschaftsrechtli-

che Sicht bezüglich Ausgründungen bzw. Ausgründungsbestrebungen welche auf Dienster-

findungen von Universitätsmitarbeitern basieren und wie diese im Rahmen bestehender ge-

setzlicher Regelungen zu behandeln und zu beurteilen sind. Vor der Besprechung der urhe-

berrechtlichen, arbeitsrechtlichen und gesellschaftlichen Sicht erfolgt eine Begriffsdefinition 

zur Diensterfindung an sich und abschließend eine rechtliche Übersicht. 

3.1 Diensterfindung Begriffsdefinition 

Um Ausgründungsbestrebungen basierend auf Diensterfindungen zu beleuchten, bedarf es 

einer konkreten Begriffsdefinition der Diensterfindung. Es stellt sich also die Frage: Was ist 

eine Diensterfindung und in welcher Hinsicht ist eine Diensterfindung, welche im Rahmen 

eines universitären Dienstverhältnisses erbracht wird ein Sonderfall? 

Laut § 7 Abs.3 Patentgesetz (PatG) 6 ist als Diensterfindung eine Erfindung einer Dienst-

nehmerIn zu bezeichnen, wenn sie ihrem Gegenstand nach in das Arbeitsgebiet des Unter-

nehmers fällt in dem die DienstnehmerIn tätig ist und wenn entweder die Tätigkeit zur Erfin-

dung geführt hat, oder die DienstnehmerIn die Anregung zur Erfindung im Rahmen der Tä-

tigkeit erhalten hat oder das Zustandekommen der Erfindung durch die Hilfsmittel des Unter-

nehmens wesentlich erleichtert worden ist.  

Eine Patenterteilung ist für das Vorliegen einer Diensterfindung nicht erforderlich. Eine 

Diensterfindung liegt ebenfalls vor, wenn im Rahmen des Dienstverhältnisses eine patentfä-

hige Erfindung gemacht wird 7. Die Rechte an einer Diensterfindung sind in §§ 6 bis 19 PatG 

geregelt, welche den Ausgleich zwischen den allgemeinen patentrechtlichen Prinzipien (Er-

findungen stehen der ErfinderIn zu) und dem arbeitsrechtlichem Grundsatz (Arbeitsergebnis-

se stehen dem Dienstgeber zu) trifft 8,9. 

6 Patentgesetz (PatG) 1970, StF: BGBl. Nr. 259/1970 (WV) idF BGBl. Nr. 137/1971 (DFB). 
7 Homar, Dienstnehmererfindung (Stand 26.1.2018, Lexis Briefings in lexis360.at). 
8 Homar. 
9 Österreichisches Patentamt, Diensterfindungen, 
<https://www.patentamt.at/quicklinks/wiki/diensterfindung/>. 
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Nach dem PatG gebührt DienstnehmerInnen in jedem Falle für die Überlassung einer Diens-

terfindung an den Dienstgeber eine besondere Vergütung. Der Abschluss von pauschalen 

Vergütungsvereinbarungen für eine von der ArbeitnehmerIn gemachte und dem Arbeitgeber 

überlassene Diensterfindung bei aufrechtem Dienstverhältnis ist hierbei allerdings zuläs-

sig 10. Eine Ausnahme gibt es hierbei, wenn die DienstnehmerIn ausdrücklich zur Erfindertä-

tigkeit im Unternehmen angestellt wurde und wenn diese Erfindertätigkeit zur Diensterfin-

dung geführt hat, so ist ein Vergütungsanspruch nur insoweit gegeben, als dass dieser im 

Rahmen eines höheren Entgelts bereits abgegolten ist 11. Der Dienstgeber ist somit nicht 

verpflichtet, eine angemessene besondere Vergütung an die DienstnehmerIn zu leisten. 

DienstnehmerInnen haben für die gemachte Diensterfindung im Rahmen des Dienstverhält-

nisses Anspruch auf die Erteilung eines Patents, außer dies ist im Vertrag anders vereinbart. 

ErfinderInnen haben einen Anspruch auf Nennung als ErfinderIn und können jederzeit erklä-

ren auf ihre Rechte als ErfinderIn ganz oder zum Teil zu verzichten. Die Rechte als Erfinde-

rIn können auf Grund von Vereinbarungen weder beschränkt noch aberkannt werden.  

Dem Dienstgeber kann durch Gesetze oder Verträge ein Recht zur Inanspruchnahme an 

Diensterfindungen ein sogenanntes Aufgriffsrecht bekommen. Grundsätzlich liegt das Recht 

an einer Diensterfindung bei der DienstnehmerIn. Handelt es sich um ein öffentlich-

rechtliches Dienstverhältnis kann der Dienstgeber, ohne dass es einer Vereinbarung mit der 

DienstnehmerIn bedarf, deren Diensterfindung zur Gänze ein Benützungsrecht an einer Er-

findung in Anspruch nehmen. Weiters steht nach § 40b Urheberrechtsgesetz (UrhG) 12  dem 

Dienstgeber für Software, die im Rahmen des Dienstverhältnisses geschaffen wurden, ein 

unbeschränktes Nutzungsrecht zu.  

Die genannten Grundlagen für Diensterfindungen nach dem PatG sind somit für Universitä-

ten als öffentlich-rechtliche Dienstgeber speziell geregelt. Zusätzlich ist nach § 106 Abs.2 UG  

die Universität berechtigt, Diensterfindungen, die im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen 

oder privatrechtlichen Dienst- oder Ausbildungsverhältnisses zum Bund oder eines Arbeits- 

10 Ihradska/Knell, Dienstvertrag - Diensterfindungen und Urheberrecht (Stand 18.2.2019, Lexis 
Briefings in lexis360.at). 
11 § 8 Abs.2 PatG (Patentgesetz). 
12 Bundesgesetz über das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Kunst und über verwandte 
Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz - UrhG), BGBl. Nr. 111/1936. 
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oder Ausbildungsverhältnisses zu einer Universität gemacht wurden, in Anspruch zu neh-

men, ohne dass es dazu einer Vereinbarung bedürfte 13,14. 

3.2 Urheberrechtliche Sicht 

Um die urheberrechtliche Sicht zu behandeln ist die Diensterfindung an sich, die zum Aus-

gründungsbestreben führt, zu beleuchten, da diese Grundbestandteil eines Selbständig-

keitsbestrebens darstellt. Es stellt sich also die Frage: Wer gilt als UrheberIn von Dienster-

findungen welche an einer Universität getätigt wurden?  

Das UrhG schützt das geistige Eigentum an Schöpfungen, sogenannte Werke, auf den Ge-

bieten der Literatur, der Musik, des Films und der bildenden Kunst. WissenschafterInnen an 

Universitäten schaffen somit im Rahmen ihrer Tätigkeit urheberrechtlich relevante Werke, 

wie etwas Publikationen oder Diensterfindungen. Das UrhG besagt eindeutig, dass die Ur-

heberIn einer Diensterfindung ist immer die selbst ErfinderIn selbst ist 15. 

Diensterfindungen können laut Erläuterung von Nowotny in Mayer 16 von allen MitarbeiterIn-

nen einer Universität, unabhängig von Ihrer arbeitsrechtlichen Stellung getätigt werden. Dies 

wurde dahingehend spezifiziert 17, dass Diensterfindungen nur von Universitätsangehörigen 

getätigt werden können. Als Universitätsangehörige werden weiters alle Personen, welche 

dem wissenschaftlichen und künstlerischem Personal der Universität angehören und somit 

nicht Angehörige der allgemeinen Verwaltung sind, bezeichnet. Diese Definition basiert auf 

dem Sinn und Zweck dieser Personengruppe mit dem Grundrecht auf Freiheit der Wissen-

schaft 18. Somit sind alle Personen, die als WissenschafterInnen oder als wissenschaftliche 

Angestellte an einer Universität tätig sind, als Universitätsangehörige zu bezeichnen. 

Alle Erfindungen sind laut § 106 Abs.3 UG unverzüglich dem Rektorat der Universität zu 

melden. Nach der Meldung hat die Universität drei Monate Zeit, die Erfindung zu beurteilen 

und darüber zu entscheiden, ob sie ihren Anspruch auf diese geltend machen möchte.  

Wird innerhalb dieses Zeitrahmens seitens der Universität kein Anspruch auf die Erfindung 

13 Lang, 10 Jahre Gebrauchsmusterschutz in Österreich - Rückblick und Ausblick, OGH 4 Ob 6/96, 
ÖBl 2005/14. 
14 Eilmansberger in Holoubek/Potacs (Hrsg), Öffentliches Wirtschaftsrecht (2013) Gewerblicher 
Rechtsschutz. 
15 § 10 UrhG (Urheberrechtsgesetz), Der Urheber. 
16 UG 2.03, Mayer: § 106 UG (Nowotny) Verwertung von geistigem Eigentum. 
17 UG 3, Perthold-Stoitzner: § 106 UG (Nowotny) Verwertung von geistigem Eigentum. 
18 Grimm in Pfeil, Personalrecht § 106 UG, 2010, Rz 1 f. 
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erhoben, fällt das Eigentums- und Verwertungsrecht der ErfinderIn zu. Dies bedeutet, dass 

die Universitätsangehörige somit über die Diensterfindung frei verfügen könnte. Beansprucht 

die Universität innerhalb des Zeitrahmens ihren Anspruch auf die Erfindung, kann diese 

durch die Universität zum Patent angemeldet werden, und dieses Patent oder die entspre-

chende Lizenz anschließend weiterverwertet werden. Dies wird durch § 106 Abs.2 UG 2002 

gestattet, welcher besagt, dass es der Universität möglich ist Diensterfindungen ohne weite-

re zusätzliche Vereinbarungen in Anspruch zu nehmen 19. Die Grundlage hierfür bietet die 

enge Verwebung der Vorschriften des PatG mit dem des UrhG. Gemäß § 10 Abs.1 UrhG gilt 

diejenige Person als UrheberIn eines Werkes, welche es geschaffen hat. Die UrheberInnen-

schaft an Werken kann somit zwar nicht auf den Arbeitgeber übertragen werden, jedoch aber 

das Werknutzungsrecht 20. Eine entsprechender Absatz ist in den Dienstverträgen der Uni-

versitäten z.B. wie folgt vermerkt  „Der/Die ArbeitnehmerIn räumt der Arbeitgeberin auf Dau-

er die ausschließlichen Verwertungsrechte an den von ihm im Auftrag der Arbeitgeberin ge-

schaffenen ‚Werken‘ im Sinne des UrhG ein. Der/Die ArbeitgeberIn ist zur Übertragung der 

Verwertungsrechte berechtigt. Die Übertragung dieser Rechte ist mit dem vereinbarten Ent-

gelt bereits abgegolten. “. Es ist anzumerken, dass ein solcher Zusatz im Dienstvertrag üb-

lich, aber nicht notwendig ist, um der Universität die Weiterverwertung einer Diensterfindung 

zu ermöglichen. 

Ein Verzicht auf die UrheberInnenschaft ist nach § 19 UrhG nicht möglich, auch nicht für 

Universitätsangehörige. Diese Regelung gilt auch für Technologien ohne Schutzrechte. Un-

ter den Betriff Technologien ohne Schutzrechte fallen Diensterfindungen die nicht patent-

rechtlich geschützt werden können, wie z.B. Software im weiteren Sinn, Computerprogram-

me, Algorithmen oder Zelllinien 21. Wird ein Computerprogramm von einer DienstnehmerIn 

geschaffen, so steht dem Dienstgeber laut § 40b UrhG ein unbeschränktes Werknutzungs-

recht zu, wenn mit der UrheberIn nichts anderes vereinbar wurde. Das Recht die UrheberIn-

nenschaft für sich in Anspruch zu nehmen, bleibt allerdings unberührt.  

  

19 Lang, OGH 4 Ob 6/96, ÖBl 2005/14. 
20 Kusznier, Werknutzungsrechte, freie Nutzung und Beschränkungen (Stand 30.10.2017, Lexis 
Briefings in lexis360.at) 
21 §§ 40b, 40c, 40f UrhG (Urheberrechtsgesetz). 
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Zusammenfassung 

Die Universität hat die Möglichkeit alle Diensterfindungen von Universitätsangehörigen auf-

zugreifen und diese im Rahmen eines Werknutzungsrechts zu verwerten. Hierzu bedarf es 

keiner zusätzlichen schriftlichen oder mündlichen Vereinbarung. Im Rahmen der Aufgriffs-

möglichkeit bezüglich der Rechte an Diensterfindungen fallen die Rechte an der Verwertung 

der Diensterfindung automatisch an die Universitätsangehörige, sollte die Universität nicht 

innerhalb von drei Monaten nach Eingang der Diensterfindungsmeldung die Rechte aufgrei-

fen. UrheberIn aller Werke bleibt die DiensterfinderIn. 

3.3 Arbeitsrechtliche Sicht 

Die arbeitsrechtliche Sicht ist im Rahmen von universitären Ausgründungen deswegen von 

höchster Wichtigkeit, da es sich bei universitären Spin-offs um die Verwertungen geistigen 

Eigentums handelt, die auf Diensterfindungen basieren, welche im Rahmen der universitären 

Tätigkeit der Universitätsangehörigen erfolgen. Es stellen sich also folgende Frage: In wel-

chem Rahmen kann eine Universität eine Ausgründung basierend auf einer Diensterfindung 

von Universitätsangehörigen in einem bestehendem Dienstverhältnisses regeln?  

Da alle Universitätsangehörigen, im oben definierten Sinn eine Diensterfindung unabhängig 

ihres Dienstvertragsverhältnisses tätigen können, ist somit die vertragsrechtliche Stellung für 

die Verwertbarkeit von Relevanz. Es muss also nach den bestehenden Dienstverhältnissen 

an Universitäten unterschieden werden, da darauf basierend andere Gesetzesgrundlagen 

zur Anwendung kommen.  

Im Folgenden werden die Grundlagen für Dienstverhältnisse nach Kollektivvertrag, nach Ver-

tragsbedienstetenverhältnis und nach Beamtendienstverhältnis besprochen.  
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Anstellung in Kollektivvertragsverhältnis 

Nach dem UG 2002 sind neue Dienstverhältnisse nur mehr im Rahmen des geltenden Kol-

lektivvertrags (KV) für ArbeitnehmerInnen der Universitäten 22 möglich. Auf dieses Angestell-

tenverhältnis ist laut § 108 Abs.1 UG 2002, soweit gesetzlich nicht anderes bestimmt ist, das 

Angestelltengesetz 23, anzuwenden. Im KV für die ArbeitnehmerInnen der Universitäten wird 

zu Diensterfindungen in keiner Art Bezug genommen.  

Für Universitätsangehörige in einer Anstellung nach KV für ArbeitnehmerInnen der Universi-

täten ist somit § 106 UG 2002 anzuwenden in dem geregelt ist, dass die Universität Eigen-

tümerin aller Patente bzw. aller Rechte auf Diensterfindungen ist. Von speziellem Interesse 

ist hier aber der Hinweis in Nowotny in Mayer 24, dass zu erwarten ist, dass eine Universität 

besser in der Lage ist Diensterfindungen wirtschaftlich zu nutzen und ForscherInnen für 

Diensterfindungen entsprechend entschädigt werden sollen. Hierbei ist gemeint, dass die 

Weiterverwertung eines Patents, dessen Verkauf oder die Lizensierung von Software, besser 

von einer Organisation mit nötigem Wissen und Infrastruktur bewerkstelligt werden kann, da 

dies nicht unter den eigentlichen Aufgabenbereich einer Universitätsangehörigen fällt.  

Weiters ist hier von Wichtigkeit, dass nach § 8 Abs.2 PatG DienstnehmerInnen, die als Erfin-

derInnen angestellt sind, keinen Anspruch auf eine zusätzliche Entschädigung für einer 

Diensterfindung haben, da diese mit dem, wie es heißt „höheren Entgelt“, bereits abgegolten 

ist. Die Klarstellung bezüglich zusätzlichem Anspruch auf Entschädigung von Universitäts-

angehörigen, die im Rahmen ihres Dienstverhältnisses eine Diensterfindung getätigt haben, 

die von der Universität ohne weitere vertragliche Regelung aufgegriffen und genutzt werden 

kann, und die an den Erträgen nicht beteiligt werden müssen, ist hierbei zu begrüßen.  

Weiters wird auch im Rahmen des Patenrechts spezifiziert 25, dass Universitätsangehörigen 

ein Benützungsrecht eingeräumt werden kann, welches in schriftlicher Form festzuhalten ist. 

Wird kein solches Benützungsrecht festgelegt, ist die Universität nach Aufgriff der Dienster-

findung alleinig zur Nutzung eben dieser berechtigt.   

Diese Sonderstellung der Universitäten bedeutet, dass Diensterfindungen an Universitäten 

von Universitätsangehörigen keinen automatischen (finanziellen) Vorteil – weder im Rahmen 

von Nutzungsrechten, Beteiligungen, oder Vergütung für die getätigte Erfindung für die Erfin-

derInnen mit sich bringen. 

22 Kollektivvertrag für die ArbeitnehmerInnen der Universitäten (2017), Fassung mit 8. Nachtrag. 
23 Dienstvertrag der Privatangestellten (Angestelltengesetz) StF: BGBl. Nr. 292/1921. 
24 UG 2.03, Mayer: § 106 UG (Nowotny) Verwertung von geistigem Eigentum. 
25 Arbeitsrecht, Mayr: § 7 PatG. 
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Es ist also von vornherein und ohne Weiteres einem Universitätsangehörigem nicht möglich 

eine Ausgründung, welche auf einer Diensterfindung basiert, welche im Rahmen der Arbeit 

an der Universität getätigt wurde, vorzunehmen. Handelt es sich um ein bestehendes 

Dienstverhältnis, könnte es sich hierbei sogar um einen Verstoß der Nebenbeschäftigungs-

regelung handeln, da die Universitäten zwar Nebenbeschäftigungen nach Rücksprache und 

Prüfung erlauben, aber nicht, wenn diese mit dem, wie es heißt „dienstlichen Interesse“ in 

Konkurrenz stehen (vgl. hierzu § 12 Nebenbeschäftigungen des KV für die ArbeitnehmerIn-

nen der Universitäten). Dienstliche Interessen sind z.B. verletzt, wenn Universitätsangehöri-

ge im Rahmen der Nebenbeschäftigung einer ähnlichen Forschungstätigkeit an einer ande-

ren Universität oder in einem Unternehmen nachgehen. Je nach Dienstgrad kann aber einer 

Forschungstätigkeit oder Vortragstätigkeit im gleichen Gebiet sogar zur besseren Reputation 

der Universität führen. Weitere Verletzungen können z.B. nicht eingehaltene Ruhezeitenre-

gelungen im Rahmen von selbständiger und unselbständiger (z.B. ärztlicher) Tätigkeit betref-

fen. Auf Grund dieser Diversität ist daher bei Nebenbeschäftigungen eine Einzelfallprüfung 

und Zulassung je nach Reputation der DienstnehmerIn oder Art der Regelung der Verwer-

tung sinnvoll. 

Handelt es sich bei der angestrebten Ausgründung um ein Vorhaben im Rahmen eines nicht 

mehr bestehenden Dienstverhältnisses sind jedenfalls Konkurrenzregelungen separat zu 

überprüfen. Selbige sind im betreffenden Kollektivvertrag nicht geregelt, sondern hier greift 

die Regelung zur Konkurrenzklausel nach dem Arbeitsrechts-Änderungsgesetz 2015 26. Hier 

bietet sich für die Universität bei Zuwiderhandeln die Möglichkeit zivilrechtlich vorzugehen 

oder den Weg einer Konventionalstrafe zu bestreiten sofern diese einzelvertraglich geregelt 

wurden. Anzumerken ist hier, dass die Höhe eine Konventionalstrafe nicht im Rahmen einer 

Betriebsvereinbarung geregelt werden kann.  

Um eine Ausgründung unter gegebenen Voraussetzungen vorzunehmen muss daher in je-

dem Falle eine Vereinbarung oder eine Nutzungs- oder Überlassungsregelung der Dienster-

findung getroffen werden, da die Urheberrechte in jedem Falle bei der ErfinderIn verbleiben. 

  

26 ARD 6480/7/2016: Arbeitsrechts-Änderungsgesetz 2015 - BGBl I 2015/152, ausgegeben am 
28.12.2015. 
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Anstellung in Vertragsbedienstetenverhältnis oder Beamtendienstverhältnis 

Universitätsangehörige waren vor Einführung des UG 2002 entweder als Angestellte des 

öffentlichen Diensts als Vertragsbedienstete oder als BeamtInnen an der Universität be-

schäftigt. Ein Vertragsbedienstetenverhältnis bezeichnet ein privatrechtliches Angestellten 

Verhältnis im öffentlichen Dienst für welches das Vertragsbedienstetengesetz 1948 (VBG) 27 

zur Anwendung kommt.  

Gemeinsam mit der Gruppe der Vertragsbediensteten bilden Beamte die Gruppe Angestellte 

und öffentlich Bedienstete. Ein Beamtendienstverhältnis bezeichnet ein privatrechtliches An-

gestellten Verhältnis im öffentlichen Dienst für welches das Beamten-Dienstrechtsgesetz 

1979 (BDG) 28 zur Anwendung kommt. MitarbeiterInnen der Universität in Beamtendienst-

verhältnissen konnten laut § 125 UG 2002 in ein Kollektivvertragsverhältnis übergeführt wer-

den.  

Für die Universität relevant in der Frage bei Diensterfindungen sind somit Angestellte in Ver-

tragsbedienstetenverhältnissen und Beamtendienstverhältnissenen, welche nach § 126 UG  

2002 und § 125 UG 2002 keinen Übertritt in ein Kollektivvertragsverhältnis in Anspruch ge-

nommen haben. Laut Definition sind auch diese Angestellten der Universität als Universi-

tätsangehörige zu bezeichnen. Unabhängig von der arbeitsrechtlichen Stellung können 

Diensterfindungen von allen MitarbeiterInnen einer Universität getätigt werden 29, da auch 

Vertragsbedienstete und BeamtInnen basierend auf dem Sinn und Zweck ihrer Tätigkeit und 

dem Grundrecht auf Freiheit der Wissenschaft dieser Gruppe zuzuordnen sind 30, gilt die 

Verwertbarkeit der Diensterfindung auch für Vertragsbedienstete und BeamtInnen. Darüber 

hinaus kommt hier auch § 7 Abs.2 PatG zu tragen, der besagt, dass wenn es sich um ein 

öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis handelt, der Gesetzgeber ohne, dass es eine Verein-

barung bedarf, eine Diensterfindung und das Benützungsrecht zur Gänze für sich beanspru-

chen kann. Das heißt, das Benützungsrecht der Diensterfindung von Vertragsbediensteten 

und BeamtInnen geht alleinig an die Universität über. Eine Nutzung der Diensterfindung über 

das Dienstverhältnis hinaus muss somit auch nicht in einer Überlassungsvereinbarung mit 

Nutzungsrecht geregelt werden. Zuwiderhandlung seitens genannter Personengruppe wäre 

der zivilrechtliche Weg im Rahmen von Schadensersatzansprüchen. 

  

27 Vertragsbedienstetengesetz 1948 (VBG), StF: BGBl. Nr. 86/1948 (NR: GP V RV 544 AB 552 S. 78. 
BR: S. 30). 
28 Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 (BDG 1979), StF: BGBl. Nr. 333/1979 (NR: GP XV RV 11 AB 32 
S. 4. BR: S. 387.). 
29 UG 2.03, Mayer: § 106 UG (Nowotny) Verwertung von geistigem Eigentum. 
30 Grimm in Pfeil, Personalrecht § 106 UG, 2010, Rz 1 f. 
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Zusammenfassung 

Die Regelung des § 106 UG 2002 sieht vor, dass die Universität an sämtlichen Diensterfin-

dungen ein Aufgriffs- und Nutzungsrecht hat, unabhängig davon, ob diese im Rahmen eines 

öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Dienstverhältnisses zur Universität gemacht wur-

den. Dieses Aufgriffsrecht ist auch unabhängig davon ob zwischen Universität und Dienst-

nehmerIn ein Aufgriffsrecht zusätzlich vereinbart wurde. Das Aufgriffsrecht besteht somit 

unabhängig vom Status des Universitätsmitarbeiters bzw. der Universitätsmitarbeiterin, ge-

genüber Beamten bzw. Beamtinnen, Angestellten und Vertragsbediensteten. 

Anzumerken ist hier dass es laut UG 2002 keine Regelung im Bereich Ausgründungen gibt. 

Wem die Rechte für die Verwendung von Diensterfindungen zufallen ist klar geregelt, eine 

Richtlinie oder Empfehlung für die Überlassung von Nutzungsrechten und für die Entschädi-

gung an die DiensterfinderIn ist anzudenken. Einige Universitäten haben bereits Entschädi-

gungen bzw. Aufteilungsschlüssel festgelegt. 

3.4 Gesellschaftsrechtliche Sicht 

Ist eine Ausgründung basieren auf einer Diensterfindung erfolgt, bzw. wird diese angestrebt, 

ist die Frage zu behandeln wie die Universität als öffentlich-rechtliche Einrichtung sich als 

Unternehmerin oder Gesellschafterin an dieser Ausgründung beteiligen kann.  

Als universitäre Spin-offs werden oft Unternehmen bezeichnet, die einen Universitätsbezug 

aufweisen – das bedeutet zum Beispiel dass ein Unternehmen von einem Universitätsabsol-

venten gegründet wurde, oder es wurde von einem Universitätsangehörigen (mit)gegründet. 

Bei universitären Spin-offs handelt es sich allerdings spezifisch um Unternehmen, die direkt 

aus Universitäten heraus von Universitätsangehörigen gegründet werden. Dies betrifft somit 

Unternehmen, die basierend auf einer Diensterfindung deren Urheberin eine Universitätsan-

gehörige ist und für die ein aufrechtes Nutzungsrecht für den Universitätsangehörigen vor-

liegt, von der DiensterfinderIn gegründet wurden.  

Dieser Definition zu Grunde liegt die sogenannte Definition der Verwertungs-Spin-offs wel-

che als Kennzahl von allen Universitäten jährlich erhoben wird und in der Wissensbilanz 

(siehe Wissensbilanz-Verordnung 2010 - WBV 2010 31) veröffentlicht werden muss: „Verwer-

tungs-Spin-offs sind Unternehmensgründungen der Universität bzw. Unternehmen, an wel-

31 Wissensbilanz-Verordnung 2010 - WBV 2010, BGBl II 216/2010. 
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chen die Universität direkt oder indirekt beteiligt ist bzw. Unternehmen für die die Nutzung 

neuer Forschungsergebnisse/Ergebnisse auf Basis der Entwicklung und Erschließung der 

Künste, neuer wissenschaftlicher Verfahren oder Methoden aus der öffentlichen Forschung 

für die Gründung unverzichtbar waren, d.h. die Gründung wäre ohne Nutzung dieser For-

schungsergebnisse/Ergebnisse auf Basis der Entwicklung und Erschließung der Künste oder 

eines daraus resultierenden Schutzrechts (z.B. Patente, Lizenzen etc.) nicht erfolgt.“ 

Von gesellschaftsrechtlicher Relevanz ist hierbei das Konstrukt einer Ausgründung im Rah-

men einer Diensterfindung einer Universitätsangehörigen mit bestehendem Dienstverhältnis. 

Die Frage die sich hier stellt ist: Welche Möglichkeiten bieten sich der Universität eine Betei-

ligung am Unternehmen bei aufrechter Überlassungsregelung anzustreben?  

Die Universität unterliegt, anders als andere Unternehmen, nicht den Bestimmungen der 

Gewerbeordnung 1994 (GewO 1994) 32,33. Die Universität hat laut § 10 Abs.1 UG 2002 die 

Möglichkeit selbst Gesellschaften zu gründen oder sich als Gesellschafterin an Unternehmen 

zu beteiligen, sofern diese Gründung oder Beteiligung der Erfüllung der Aufgaben der Uni-

versität dient und insbesondere die Forschung und die Lehre dadurch nicht beeinträchtigt 

werden 34. Die Genehmigung über die Gründung einer Gesellschaft oder jegliche Art von 

Gesellschafterbeschlüssen obliegen dem Universitätsrat 35. Der Universitätsrat agiert bei 

einer gesellschaftlichen Beteiligung der Universität somit als Entscheidungsgremium, ver-

gleichbar mit dem Aufsichtsrat einer Kapitalgesellschaft.   

Als weitere Option der Universität sich als Gesellschafterin an einer Universität zu beteiligen, 

bietet sich hier die Gründung einer Technologietransfergesellschaft oder Forschungsholding, 

welche als 100%-Tochter der Universität geführt wird. 

Zusammenfassung 

Die Universität an sich hat auf Grund ihrer gesetzlichen Stellung nur eingeschränkt die Mög-

lichkeit sich aktiv an universitären Spin-offs als Gesellschafterin direkt zu beteiligen 36.  

Durch die Gründung einer 100%-Tochtergesellschaft oder einer Holding, welche als Verwer-

tungsgesellschaft unabhängig agiert, kann dies jedoch ermöglich werden. 

32 Hanusch, Gewerbeordnung 1994 – GewO 1994, BGBl. Nr. 194/1994. 
33 § 18 UG (Universitätsgesetz 2002), Gewerbe- und abgabenrechtliche Stellung der Universitäten. 
34 § 10 Abs.1 UG (Universitätsgesetz 2002), Gesellschaften, Stiftungen, Vereine. 
35 § 21 Abs.1 UG (Universitätsgesetz 2002), Universitätsrat. 
36 § 18 UG (Universitätsgesetz 2002), Gewerbe- und abgabenrechtliche Stellung der Universitäten. 
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3.5 Rechtliche Übersicht 

Diensterfindungen welche von Universitätsangehörigen getätigt werden müssen dem Rekto-

rat unverzüglich gemeldet werden. Die Universität hat anschließend drei Monate Zeit, um die 

Diensterfindung aufzugreifen – verstreicht diese Zeit gehen alle Rechte und Pflichten dieser 

Erfindung an die ErfinderIn über. Die Universität hat die Möglichkeit jede aufgegriffene 

Diensterfindung ohne weitere Vereinbarungen zu verwerten, dies bedeutet sie kann diese 

zum Patent anmelden, das/die Patent(e) weiterverwerten oder nicht patentfähige Dienster-

findungen, wie Technologien ohne Schutzrechte verkaufen oder lizensieren. Die Universität 

hat an diesen Diensterfindungen ein Werknutzungsrecht und kann Nutzungsrechte an die 

UrheberIn der Erfindung erteilen.  
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4 Strategiebeispiele 

Zur näheren Strategiebetrachtung und zur Analyse der Handlungsweise werden im Folgen-

den fünf Universitäten beschrieben. Für die Durchführung der qualitativen Interviews wurde 

ein Interviewleitfaden (siehe Anhang 9.1.) entwickelt, um die inhaltliche Auswertung zu stan-

dardisieren. Die Erstellung der Fragen orientierte sich hierbei an den zuvor erarbeiteten ar-

beitsrechtlichen, urheberrechtlichen und gesellschaftsrechtlichen Grundlagen. Die Informati-

on zu diensterfindungsrelevanten Kennzahlen wurden aus den veröffentlichen Wissensbilan-

zen der Universitäten entnommen.  

 

Die Auswahl der fünf Universitäten erfolgte standortbezogen und nach ihrer Größe. Die Rei-

hung der fünf Universitäten im Folgenden ist willkürlich und basiert auf der zeitlichen Abfolge 

der Interviews. 

 

Alle Interviews wurden persönlich oder telefonisch im Februar 2019 durchgeführt. 

4.1 Medizinische Universität Wien (MedUni Wien) 

Das Interview mit Frau DI Dr. Claudia Ernst-Ballaun vom Technologietransfer fand am 

5.2.2019 an der MedUni Wien statt.  

Die MedUni Wien verfügt über keine veröffentlichte Strategie zur Art der Verwertung von 

Diensterfindungen. Die Universitätsangehörigen werden in juristischen Belangen, sowie pa-

tentrechtlich nach einer Diensterfindungsmeldung auch hinsichtlich einer eventuellen Spin-off 

Gründung beraten. Der Technologietransfer sieht sich hier als Schnittstelle der ForscherIn-

nen zur Wirtschaft und als Serviceeinrichtung. Durchaus sieht sich die MedUni Wien aber mit 

Interessenskonflikten bei Ausgründungsbestrebungen konfrontiert, wenn der der Verbleib im 

Rahmen eines Dienstverhältnisses an der Universität von den GründerInnen angestrebt wird. 

Wünschenswert hier von Seiten der Universität wird hierbei das Verlassen der MedUni Wien 

nach erfolgreicher Gründung gesehen. Eine Veröffentlichung der Spin-Off Strategie der   

MedUni Wien ist geplant, die die Rahmenbedingungen und Voraussetzungen für Ausgrün-

dungen basierend auf geistigem Eigentum und  Know-How der MedUni Wien, festlegt.  

Nach erfolgreicher Patentierung oder Lizensierung einer aufgegriffenen Diensterfindung sieht 

die MedUni Wien einen einheitlichen Verteilungsschlüssel etwaiger Verwertungseinnahmen 

für die Universitätsangehörigen vor. Durch die Art der Diensterfindungen an der MedUni 

Wien wird hier vorallem Potenzial in nicht patentierbarem Wissen, also Technologien ohne 

Schutzrechte gesehen, die vermehrt zu Verwertung führen. Lizenznutzungserträge dieser 
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Technologien (z.B. für Software) werden hier nicht an die ForscherIn persönlich, sondern an 

die entsprechende Organisationseinheit (Anmerkung: Abteilung) rückgeführt.  

Die Universität als Urheberin wünscht sich hier mehr Mittel um diese Rechte und andere Pa-

tente besser verwalten zu können, um somit wirtschaftlicher und zukunftsweisender agieren 

zu können. Der Wunsch der Universität als Gesellschafterin im Rahmen von Stakeholder-

vereinbarungen auftreten zu können besteht zurzeit nicht. 

Tabelle 1: Kurzinformation zum Procedere der MedUni Wien bei Diensterfindungen, perso-

neller Ausstattung des Technologietransfers, Anzahl der ProfessorInnen an der Universität 

und zu Kennzahlen 37 laut Wissensbilanz 2017 38.  

Procedere   

 Verwertungsschlüssel öffentlich? Nein 

 ErfinderInnenbonus? Ja* 

 Direkte Beteiligung der ErfinderInnen am Patent? Ja 

 Direkte Beteiligung der ErfinderInnen an Technologien ohne Schutz-

rechte? 

Nein 

 Verwertungsgesellschaft? Nein 

   

Personal   

 Anzahl der vollzeitäquivalenten Angestellten in der zuständigen Abtei-

lung (Technologietransfer) 

4,5 

 Anzahl der vollzeitäquivalenten ProfessorInnen 39 101,9 

   

Kennzahlen   

 Patentanmeldungen 15 

 Verkaufsverträge 4 

 VerwertungspartnerInnen 16 

 Patenterteilungen 4 

 Lizenzverträge 14 

 Verwertungs-Spin-offs 1 

 Optionsverträge 0 

37 Definition der Kennzahlen laut WBV 
38 Wissensbilanz, Medizinischen Universität Wien, 2017, Seite 62 ff. 
39 nach §§ 98, 99 UG (Universitätsgesetz 2002) 
*nur wenn Nettogewinn erzielt wird 
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4.2 Technische Universität Wien (TU Wien) 

Die Interviews mit Dr. Birgit Hofreiter vom Incubation Center (i²c) und Mag. Peter Karg vom 

Technologietransfer fanden am 7.2.2019 und am 14.2.2019 jeweils an der TU Wien statt.  

Die TU Wien verfügt über eine veröffentliche Richtlinie für die Verwertung von Diensterfin-

dungen, welche ebenfalls eine definierte Vergütung an die ErfinderIn vorsieht (siehe Anhang 

9.2.). Die TU Wien sieht Ihren Auftrag darin, gewonnene Forschungsleistungen, welche als 

Patent verwertet werden können, oder als Basis für eine Ausgründung einer DienstnehmerIn 

stehen, als Nutzen der Gesellschaft zurückzuführen. Diese Haltung wird vorallem aktiv in 

einem Ergänzungsstudium für Innovation- Intra- und Entrepreneurship für Technikstudieren-

de und im angeschlossenen Incubation Center (i²c) umgesetzt. Die TU Wien strebt hierbei 

vorallem eine Bewusstseinsbildung an und sieht sich als Vermittlerin und Ermöglicherin von 

Gründungsbestrebungen. Diese Bestrebungen werden auch in einer eigenen i2c START-

academy gefördert, einem Service für Universitätsangehörige zur Verwertbarkeitsüberprü-

fung der eigenen Forschungsergebnisse. 

Die TU Wien verfügt über einen vereinheitlichten Prozess bei Erfindungsmeldungen und ei-

nen festgesetzten Beteiligungsschlüssel bei Patentanmeldungen. Diensterfindungen welche 

Technologien ohne Schutzrechte beinhalten, werden anders behandelt und es gibt keine 

direkte Vergütung an die ForscherIn. Einkünfte aus Softwarelizenzen, welche aus ebendie-

sen Technologien entstehen werden aber an das Institut rückgeführt. Der Verbleib erfolgrei-

cher GründerInnen an der TU Wien wird von der Universität durchaus gewünscht und im 

Rahmen von Beteiligungen als unproblematisch gesehen. Operative Tätigkeiten werden im 

Rahmen von Nebenbeschäftigungen und in Ausnahmefällen Karenzierungsregelungen er-

möglicht. Es besteht der Wunsch JungwissenschafterInnen auch diesen Karriereweg näher 

zu bringen und unternehmerisches Denken zu implementieren.  

Die TU Wien sieht vorallem großes Potenzial in Investitionsmöglichkeiten für ganze For-

scherteams noch vor dem Status einer patentrelevanten Anwendung oder eines Prototypen. 

Kurzfristige Finanzierungen durch Business Angels oder im Rahmen von Grants für Prototy-

pen wären hier ihrer Meinung nach ebenfalls erstrebenswert so wie auch eine Nachschär-

fung mancher Spin-off relevanter Kennzahlen in der Wissensbilanz. 
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Tabelle 2: Kurzinformation zum Procedere der TU Wien bei Diensterfindungen, personeller 

Ausstattung des Technologietransfers, Anzahl der ProfessorInnen an der Universität und zu 

Kennzahlen 40 laut Wissensbilanz 2017 41. 

Procedere   

 Verwertungsschlüssel öffentlich? Nein 

 ErfinderInnenbonus? Ja* 

 Direkte Beteiligung der ErfinderInnen am Patent? Ja 

 Direkte Beteiligung der ErfinderInnen an Technologien ohne Schutz-

rechte? 

Nein 

 Verwertungsgesellschaft? Nein 

   

Personal   

 Anzahl der vollzeitäquivalenten Angestellten in der zuständigen Abtei-

lung (Technologietransfer) 

15,5 

 Anzahl der vollzeitäquivalenten ProfessorInnen 42 151,8 

   

Kennzahlen   

 Patentanmeldungen 97 

 Verkaufsverträge 32 

 VerwertungspartnerInnen 21 

 Patenterteilungen 33 

 Lizenzverträge 2 

 Verwertungs-Spin-offs 3 

 Optionsverträge 0 

  

40 Definition der Kennzahlen laut WBV 
41 Wissensbilanz, Technischen Universität Wien, 2017, Seite 18 ff. 
42 nach §§ 98, 99 UG (Universitätsgesetz 2002) 
*nur wenn Nettogewinn erzielt wird 
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4.3 Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) 

Das Interview mit DI Bernhard Koch vom Technologietransfer fand am 14.2.2019 an der 

BOKU statt.  

Die BOKU verfügt über eine veröffentliche Richtlinie für die Verwertung von Diensterfindun-

gen mit ausgewiesenem Aufteilungsschlüssel für erfolgreiche Verwertungen (siehe Anhang 

9.3.). Die BOKU Wien sieht sich als Vorreiterin in der Rolle als aktive Serviceeinrichtung für 

patentrelevante Diensterfindungen, so wie auch bei Technologien ohne Schutzrechte. An-

ders als andere Universitäten wird der veröffentlichte nicht verhandelbare Beteiligungs-

schlüssel hier auf alle Diensterfindungen, welche von der Universität aufgegriffen und ver-

wertet werden, angewandt. Die Strategie den Entrepreneurgedanken an die ForscherInnen 

weiterzugeben ist in einem Top-down Prozess verankert in dem Professuren aktiv ermöglicht 

wird den Spagat zwischen Spin-off und universitärer Tätigkeit zu meistern. Diese Strategie 

setzt sich ebenfalls in der Bestrebung fort aktiv ForscherInnen nach einer Ausgründung an 

der Universität zu halten. Es besteht der Wunsch dem wissenschaftlichen Nachwuchs hier 

Karriereoptionen aufzuzeigen und Entwicklungspotenzial zu bieten. 

Eine klare Definition und Implementierung des Karriereprofils von Technologietransferange-

stellten und kompetitive Entlohnung wären für eine langfristige Perspektive für die Mitarbeite-

rInnen ein Anliegen. Den Wunsch einer ausgegliederten Beteiligungsgesellschaft der Univer-

sität steht nicht im Vordergrund. Als Wunsch für die Zukunft an den Gesetzgeber sieht die 

Universität eine massive Stärkung des Grundlagenforschungsdrittmittelsektors als wichtigen 

Motor, um auch Spin-off-Bestrebungen zu stärken.  
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Tabelle 3: Kurzinformation zum Procedere der BOKU bei Diensterfindungen, personeller 

Ausstattung des Technologietransfers, Anzahl der ProfessorInnen an der Universität und zu 

Kennzahlen 43 laut Wissensbilanz 2017 44. 

Procedere   

 Verwertungsschlüssel öffentlich? Ja 

 ErfinderInnenbonus? Ja* 

 Direkte Beteiligung der ErfinderInnen am Patent? Ja 

 Direkte Beteiligung der ErfinderInnen an Technologien ohne Schutz-

rechte? 

Ja 

 Verwertungsgesellschaft? Nein 

   

Personal   

 Anzahl der vollzeitäquivalenten Angestellten in der zuständigen Abtei-

lung (Technologietransfer) 

2,75 

 Anzahl der vollzeitäquivalenten ProfessorInnen 45 77,9 

   

Kennzahlen   

 Patentanmeldungen 14 

 Verkaufsverträge 8 

 VerwertungspartnerInnen 5 

 Patenterteilungen 0 

 Lizenzverträge 0 

 Verwertungs-Spin-offs 0 

 Optionsverträge 0 

  

43 Definition der Kennzahlen laut WBV 
44 Wissensbilanz, Universität für Bodenkultur, 2017, Seite 19 ff. 
45 nach §§ 98, 99 UG (Universitätsgesetz 2002) 
*nur wenn Nettogewinn erzielt wird 
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4.4 Universität Innsbruck (Uni Ibk) 

Das Interview mit Frau PD Dr. Sara Matt-Leubner vom Technologietransfer fand am 

18.2.2019 telefonisch statt.  

Die Uni Ibk verfügt über eine Prozesslinie für die Verwertung von Diensterfindungen, welche 

als Homepage veröffentlicht ist (Auszüge davon siehe Anhang 9.4.). Diese Richtlinie sieht 

eine verhandelbare Vergütung von bis zu 50% an die ErfinderIn vor. In diesem internen Pro-

zess werden zum Teil auch Technologien ohne Schutzrechte, oder auch Software, wie Pa-

tente behandelt. In diesen Fällen fließen dann etwaige Einkünfte aus der Verwertung auch 

direkt an die ErfinderIn.  

Ein Alleinstellungsmerkmal der Universität ist ihr aktives Beteiligungsmanagement durch 

eine Universitäts-Holding, welche bereits 2008 gegründet wurde um sich an universitären 

Spin-offs zu beteiligen. Dieses Konstrukt wurde geschaffen um rasch Gesellschafterent-

scheidungen treffen zu können und einen Holding-Beirat mit unternehmerischem Know-How 

zur Rate ziehen zu können. Die universitären GründerInnen sind auch von Anfang an in die-

sen Prozess eingebunden und werden in Inkubatorstrukturen auf ihre Rolle als Unternehmer 

vorbereitet. Die Universität unterstützt  darüber hinaus durchaus den Verbleib der Universi-

tätsangehörigen nach der Gründung an der Universität. Abhängig von der dienstrechtlichen 

Stellung werden hier Möglichkeiten im Rahmen von Nebenbeschäftigungen oder entspre-

chenden Nutzungsverträgen geschaffen. 

Die Universität sieht sich auf einem guten Entwicklungsweg und ist dank einer langjährigen 

Top-down Strategie als Vorreiterin im Bereich Verwertungsmaßnahmen wahrzunehmen. Es 

wird jedoch durchaus als Herausforderung wahrgenommen ForscherInnen in GründerInnen 

und UnternehmerInnen zu entwickeln. Die Vorgehensweise, die im angloamerikanischen 

Raum teilweise möglich ist, bei denen in universitären Spin-offs den ForscherInnen  ein er-

fahrenes Unternehmerteam zur Seite gestellt werden kann und die WissenschafterInnen 

selbst „nur“  als Leiter von Wissenschaftsabteilungen im Unternehmen agieren, wären 

durchaus erstrebenswert.  
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Tabelle 4: Kurzinformation zum Procedere der Uni Ibk bei Diensterfindungen, personeller 

Ausstattung des Technologietransfers, Anzahl der ProfessorInnen an der Universität und zu 

Kennzahlen 46 laut Wissensbilanz 2017 47. 

Procedere   

 Verwertungsschlüssel öffentlich? Ja 

 ErfinderInnenbonus? Ja* 

 Direkte Beteiligung der ErfinderInnen am Patent? Ja 

 Direkte Beteiligung der ErfinderInnen an Technologien ohne Schutz-

rechte? 

Ja 

 Verwertungsgesellschaft? Ja 

   

Personal   

 Anzahl der vollzeitäquivalenten Angestellten in der zuständigen Abtei-

lung (Technologietransfer) 

12 

 Anzahl der vollzeitäquivalenten ProfessorInnen 48 236,2 

   

Kennzahlen   

 Patentanmeldungen 21 

 Verkaufsverträge 17 

 VerwertungspartnerInnen 13 

 Patenterteilungen 5 

 Lizenzverträge 3 

 Verwertungs-Spin-offs 1 

 Optionsverträge 6 

  

46 Definition der Kennzahlen laut WBV 
47 Wissensbilanz, Universität Innsbruck, 2017, Seite 18 ff. 
48 nach §§ 98, 99 UG (Universitätsgesetz 2002) 
*nur wenn Nettogewinn erzielt wird 
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4.5 Universität Graz (Uni Graz) 

Das Interview mit Mag. Gernot Faustmann vom Technologietransfer fand am 20.2.2019 an 

der Uni Graz statt.  

Die Uni Graz verfügt über eine Prozesslinie für den Aufgriff und die Verwertung von Dienster-

findungen, welche als Mitteilungsblatt der Universität veröffentlicht ist (siehe Anhang 9.5.). 

Die Universität sieht für aufgegriffene Diensterfindungen eine einmalige Bonuszahlung an die 

ErfinderInnen vor, welche unabhängig von Verwertungserlösen ausbezahlt wird. Dieses Sys-

tem wurde als Anreiz für ForscherInnen implementiert. Patente und Technologien ohne 

Schutzrechte werden in der Rückflussaufteilung grundsätzlich gleich behandelt. Wobei her-

vorzuheben ist, dass die Erlöse aus nicht patentgenerierten Einnahmen an die ForscherIn 

persönlich ausgezahlt werden. Aufgrund der Unterschiedlichkeit universitärer Ausgrün-

dungsprojekte sieht die Universität einen standardisierten Umgang mit diesen, nicht zielfüh-

rend. Die Möglichkeit für ForscherInnen an der Universität im Dienstverhältnis zu verbleiben 

wird von Fall zu Fall behandelt, eine einheitliche Linie dazu gibt es nicht. Für Ausgründungs-

bestrebungen wurde neu ein Zentrum für Wissens- und Innovationstransfer gegründet, wel-

che als 100%-Tochter der Universität agieren soll, um potenzielle GründerInnen mit Know-

How und auch Räumlichkeiten zu unterstützen.  

Die Universität wünscht sich in Zukunft die Einhaltung einer einheitlichen Linie in der Kenn-

zahlenkommunikation von universitären Spin-offs (Anmerkung: Definition laut Wissensbilanz) 

und sieht die Notwendigkeit weiterer finanzieller Maßnahmen um als Universität oder auch 

von anderer Seite das Förderungsloch zwischen Technologiereife und Marktreife bei Diens-

terfindungen schließen zu können. Dies beinhaltet ebenfalls die Förderung von Prototypen-

entwicklung. Unumgänglich wird ebenfalls das universitäre Commitment zu einem Top-Down 

Prozess gesehen, welcher potentiellen GründerInnen in Personal-, Infrastruktur, und Schutz-

rechtsangelegenheiten, entgegenkommt. 
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Tabelle 5: Kurzinformation zum Procedere der Uni Graz bei Diensterfindungen, personeller 

Ausstattung des Technologietransfers, Anzahl der ProfessorInnen an der Universität und zu 

Kennzahlen 49 laut Wissensbilanz 2017 50. 

Procedere   

 Verwertungsschlüssel öffentlich? Ja 

 ErfinderInnenbonus? Ja 

 Direkte Beteiligung der ErfinderInnen am Patent? Ja 

 Direkte Beteiligung der ErfinderInnen an Technologien ohne Schutz-

rechte? 

Ja 

 Verwertungsgesellschaft? Nein 

   

Personal   

 Anzahl der vollzeitäquivalenten Angestellten in der zuständigen Abtei-

lung (Technologietransfer) 

1 

 Anzahl der vollzeitäquivalenten ProfessorInnen 51 175 

   

Kennzahlen   

 Patentanmeldungen 10 

 Verkaufsverträge 1 

 VerwertungspartnerInnen 5 

 Patenterteilungen 2 

 Lizenzverträge 0 

 Verwertungs-Spin-offs 1 

 Optionsverträge 3 

  

49 Definition der Kennzahlen laut WBV 
50 Wissensbilanz, Universität Graz, 2017, Seite 25 ff. 
51 nach §§ 98, 99 UG (Universitätsgesetz 2002) 
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5 Konzept 

5.1 Rechtsgebrauch 

Die Universitäten verfahren in der Verwertung von Diensterfindungen durchaus unterschied-

lich. Trotz eines vereinheitlichten Prozesses und des sehr serviceorientierten Charakters der 

Technologietransfereinrichtungen auf der einen Seite, durch geregelte Erfindungsmeldun-

gen, Aufgriffsfristen und Unterstützung bei Patentierprozessen, zeigen sich auf der anderen 

Seite vorallem bei Benützungsbewilligungen, Beteiligungen, der Verwertung von Patenten 

und Technologien ohne Schutzrechte einige Unterschiede.  

Nicht alle Universitäten möchten als Inhaberinnen der Patente, die auf Diensterfindungen 

basieren, diese auch langfristig lizensieren, sondern streben auch eine unmittelbare Veräu-

ßerung an (durchaus auch bedingt durch die personelle Ausstattung oder fehlenden Qualifi-

kationen). Nicht alle Universitäten legen die Beteiligungsschlüssel für die ErfinderInnen in 

Ihren Unterlagen oder auf deren Internetseiten offen, bei manchen durchaus gewollt, da die-

ser individuell verhandelt wird, bei anderen Universitäten ist dieser Schlüssel wiederum ab-

solut unverhandelbar und wird auch auf Technologien ohne Schutzrechte angewandt. Der 

Aufwand, welchen die Universitäten hier in den Einrichtungen tätigen ist durchaus beachtlich. 

So erfolgten in den Jahren 2014 bis 2016 insgesamt 844 Patentanmeldungen durch Univer-

sitäten 52.  

Herauszustreichen ist vorallem ein arbeitsrechtlicher Aspekt. So präferieren die einen Uni-

versitäten das Ausscheiden einer GründerIn aus dem Dienstverhältnis, wenn ein Spin-off 

basierend auf einer Diensterfindung mit geltender Benützungsbewilligung erwirkt wird, da sie 

ein bestehendes Arbeitsverhältnis als Konflikt zur eigentlichen universitären Tätigkeit sehen. 

Andere wiederum fördern sogar Ausgründungen der Universitätsangehörigen mit gleichzeiti-

gem Verbleib an der Universität, um zum einen Wissen an der Universität zu halten und zum 

anderen unternehmerisches Denken an JungwissenschafterInnen und Studierende weiter-

geben zu können. Dies geschieht zum einen durch das aktive Anwerben von Professorinnen 

mit einem Unternehmenshintergrund, bzw. einem aktiven Unternehmen, zum anderen durch 

großzügige Karenzmodelle um Universitätsangehörigen die Arbeit im selbst neugegründeten 

Unternehmen zu erleichtern. 

52 Universitätsbericht, BMBWF, 2017, Seite 309. 
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Auch die Möglichkeit im Rahmen einer Beteiligungsgesellschaft (als 100%-Tochter der Uni-

versität 53) als Gesellschafterin sich an universitären Spin-offs zu beteiligen wird unterschied-

lich verfolgt und als gewünschte Strategie für die Zukunft gesehen. Zum einen wird diese 

Ausgliederung als Möglichkeit erachtet als aktive Gesellschafterin über einen langen Zeit-

raum mehr Gewinn an die Universität zurückzuführen, als im Rahmen von Lizenzverträgen 

möglich, zum anderen wird durchaus diese Langwierigkeit in anderen Prozessen als Prob-

lem angesehen, da z.B. jeder Beteiligungsschritt einer Beteiligungsgesellschaft einer Univer-

sität vom Universitätsrat genehmigt werden muss 54. Die langfristige Verfolgung dieser Maß-

nahmen wird durch den Stellencharakter der TechnologietransfermitarbeiterInnen verstärkt, 

da oft keine unbefristeten Globalmittelstellen hier zur Verfügung stehen (Anstellung erfolgt(e) 

oftmals in befristeten Kurzverträgen über Projektmittel).  

Von der Implementierungsherausforderung abgesehen, sehen einige Universitäten die lang-

fristige Beteiligung an Unternehmen und dabei auch die aktive Rolle als Gesellschafterin im 

Prinzip durchaus als aktive Möglichkeit an wissenschaftliche Erkenntnisse, die im Rahmen 

von steuerlichen Mitteln an einer Universität entstanden sind, an die Gesellschaft rückzufüh-

ren. Es stellt unter anderem die einzige Möglichkeit dar steuerrechtlich Gewinn zu erwirt-

schaften, da die Universitäten nicht den Bestimmungen der GewO unterliegt 55. 

5.2 Nachhaltigkeitsprozesse als universitärer Auftrag 

Die Universität hat neben ihrem Auftrag als Wissenserschließerin und Wissensentwicklerin 

die Aufgabe Universitätsangehörige bei der Nutzung und Umsetzung ihrer Forschungser-

gebnisse in der Praxis zu unterstützen und weiters die gesellschaftliche Einbindung von Er-

gebnissen zu fördern 56. Die Rückführung der wissenschaftlichen Erkenntnisse in die soziale 

Gesellschaft ist somit nicht nur ein rein gesellschaftlicher, sondern ein ebenso gesetzlicher 

Auftrag an die Universitäten.  

Die nachhaltige Verankerung von Technologietransferprozessen an der Universität als eige-

ne Säule hat sich im letzten Jahrzehnt erst herauskristallisiert (nicht alle Universitäten hatten 

Mittel des Globalbudgets für Personal zur Verfügung gestellt, die Finanzierung erfolgte oft 

noch längere Zeit auch auf Basis von Projekten). Mit der Möglichkeit Diensterfindungen von 

53 § 10 Abs.1 UG (Universitätsgesetz 2002), Gesellschaften, Stiftungen, Vereine. 
54 § 21 Abs.1 UG (Universitätsgesetz 2002), Universitätsrat. 
55 Hanusch, BGBl. Nr. 194/1994; § 18 UG (Universitätsgesetz 2002), Gewerbe- und 
abgabenrechtliche Stellung der Universitäten. 
56 § 3 UG (Universitätsgesetz 2002), Aufgaben. 
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Universitätsangehörigen mittels eines Aufgriffsrechts und Werknutzungsrechts verwerten zu 

können, wurden hier für die Universität mit dem UG 2002 neue Möglichkeiten geschaffen. 

Der Aufwind der Start-up Szene in Österreich in den letzten Jahren 57,58 verhilft Universitäts-

angehörigen überdies zu einem neuen Bewusstsein über die Möglichkeiten der rein wissen-

schaftliche Tätigkeit hinaus. Die Universität mit ihrer Aufgabe, Berufsvorbildung leisten zu 

müssen 59, muss hier auch im Rahmen der Ausbildung für den nicht reinen universitären 

Bereich ihre Stellung stärken, da nur ein Bruchteil der Universitätsangehörigen nach ihrer 

akademischen Ausbildung (Doktorat und PostDoc-Phase) an der Universität verbleiben kann 

und/oder eine akademische Karriere anstrebt 60. Die Aufgabe der Universität ist es nun, die 

Universitätsangehörigen zu informieren und zu schulen, dass durch den gesellschaftlichen 

Auftrag dieses Handlungsfeld einer Rückführung von universitär generiertem Wissen durch-

aus mit einem unternehmerischen Prozess vereinbar ist. Es gilt dieses Prinzip als neues Be-

rufsbild in das universitäre Konzept zu integrieren. 

5.3 Handlungsempfehlungen und Diskussion 

Nach eingehender Betrachtung des rechtlichen Kontexts und Beispiele aus der Praxis 

scheint es, als wäre an den Universitäten das Potenzial der Verwertbarkeit von Patenten und 

Rechten auf geistiges Eigentum nicht vollends ausgeschöpft. Dies spiegelt sich nicht nur in 

fehlenden einheitlichen Regelungen, sondern vorallem in der personellen Ausstattung der 

inneruniversitären rechtsberatenden Einrichtungen wieder. Trotz der verpflichtenden Einrich-

tung einer Technologietransfereinheit an jeder Universität, sind die Abläufe an den einzelnen 

Universitäten und vorallem die strategische Ausrichtung doch sehr unterschiedlich.  

Die Wissens- und Technologietransfereinheiten an den Universitäten sind im Rahmen einer 

gesellschaftlichen Zielsetzung im Universitätsgesetz verankert 61. Nicht alle Universitäten 

informieren gezielt öffentlich und leicht zugänglich ihre Universitätsangehörige über eine 

Möglichkeit einer Überlassung von Nutzungsrechten und auch mögliche Aufteilungsschlüssel 

oder sogar Erfinderprämien. Wünschenswert wäre eine einheitliche Regelung, die auch die 

Wirtschaftlichkeit mitberücksichtig. Es könnte zum Beispiel eine Überlassung von geistigem 

57 Universitätsbericht, 2017, Seite 47. 
58 Ecker/Gassler, Akademische Spin-offs: Das universitäre Gründungsökosystem in Österreich und 
der Nutzen von Spin-offs für die Herkunftsuniversität. 
59 § 3 UG (Universitätsgesetz 2002), Aufgaben. 
60 Universitätsbericht, BMBWF, 2017, Seite 81 ff. 
61 § 13 UG (Universitätsgesetz 2002), Leistungsvereinbarungen. 
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Eigentum, Diensterfindungen, oder Patenten mit den Ausgründern einheitlich in Betriebsver-

einbarungen geregelt und vereinbart werden, die z.B. eine prozentuale Beteiligung nach er-

folgreicher Start-up Phase beinhaltet (z.B. im Rahmen einer Benützungsbewilligung oder 

Lizenzvereinbarung). Zu berücksichtigen ist hierbei auch der Fall, dass pauschale Vergütun-

gen im Rahmen von Überlassungsregelungen an die ErfinderIn, wie in einigen Dienstverträ-

gen geregelt, durchaus im Nachhinein eingebracht werden können. Stellt sich in weiterer 

Folge heraus, dass die Erfindung für den Arbeitgeber einen höheren Wert hat, als bei Ab-

schluss der Pauschalvereinbarung angenommen, kann es anschließend zu ei-

ner nachträglichen Anpassung der Vergütung kommen, wenn die ArbeitnehmerIn bei Ab-

schluss der Pauschalvereinbarung auf die Geltendmachung weiterer Ansprüche ausdrücklich 

verzichtet hat 62. Die Bewusstseinsbildung und eventuelle Neudefinition vom Berufsbild der 

WissenschafterInnen welche im Rahmen ihrer Tätigkeit Werke schaffen, die von der Univer-

sität an ihrer Stelle verwertet werden (müssen) ist hierbei ein wichtiger Punkt. 

Die Vereinheitlichung über alle Universitäten bezüglich der ErfinderInnenvergütung oder Be-

teiligungsschlüssel wird hier nicht in den Vordergrund gestellt. Transparentes Umgehen der 

Information könnte sogar als Marketingwerkzeug der Universitäten im Anwerben von Profes-

sorInnen und JungwissenschafterInnen verwendet werden und einen Wettbewerbsvorteil 

verschaffen. 

Prekär wird die Lage vorallem bezüglich personeller Ausstattung im Bereich der Technolo-

gietransfereinheiten beurteilt – so stehen und fallen Verfolgung und Implementierung von 

strategischen Maßnahmen und Veränderung einem Bottom-up Prozess, der (fast) aus-

schließlich an Einzelpersonen hängt. Diese Personen verhandeln im Namen der Universität 

über Lizenzvereinbarungen und Beteiligungen ohne persönliche (oder auch abteilungsspezi-

fische) Gewinnbeteiligung. Auch in diesem Rahmen wäre das Modell einer Beteiligungsge-

sellschaft als 100%-Tochter einer Universität von Vorteil, um den Mittelspersonen, die im 

Namen der Universität eine wirtschaftliche und sinnvolle Nutzung von inneruniversitär gene-

riertem Wissen am freien Markt erst ermöglichen, eine adäquate Entlohnung und Stellenbe-

schreibung zu realisieren. Dies könnte durchaus im Rahmen bereits bestehender Personal-

strukturen an den Universitäten implementiert werden, in dem die Technologietransfer-

schnittstellen an den Universitäten verbleiben und ihre Rolle als Anlaufstelle für Universitäts-

angehörige als Servicestelle bei Diensterfindungen weiter wahrnehmen, aber die sogenannte 

Transferleistung (also Verwaltung der Patente, Vergabe von Lizenzen, gesellschaftsrechtli-

che Beteiligungen) in einer Gesellschaft ausgegliedert werden. Eine Frage, die sich hier 

62 Ihradska/Knell.  
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stellt, ist, ob eine entsprechende Gesellschaft auch für alle Universitäten agieren könnte und 

somit die Rolle für alle 22 österreichischen Universitäten übernimmt. Dieses Konstrokt könn-

te auch für die Wirtschaft als gute und attraktive Anlaufstelle dienen und auch mit entspre-

chender Außenwirkung implementiert werden. 

Eine weitere Maßnahme um neben intrinsischen, also Bottom-up Strategien der Universität 

nicht nur ad-hoc zu reagieren, wäre vorallem eine finanzielle Stärkung der drittmittelgeben-

den Grundlagenforschungsinstrumente, wie z.B. dem Wissenschaftsfonds (FWF) 63 . Der 

Großteil der durch Drittmittelforschung erwirkten Diensterfindungen ist aus ebendiesen For-

schungsprojekten zu verzeichnen. Dies mag auf den ersten Blick fast willkürlich erscheinen, 

stellen doch die Österreichische Forschungs- und Förderungsgesellschaft (FFG) 64 , die 

Christian Dopplergesellschaft (CDG) 65  oder auch die Ludwig Boltzmann Gesellschaft 

(LBG) 66 jedes Jahr hohe Summen für Forschungsvorhaben in Kooperation mit Unternehmen 

für die Forschung an Universitäten kompetitiv zur Verfügung stellen. Forschungsvorhaben 

aus diesen Drittmittelprojekten können aber vertraglich nur bedingt von den ForscherInnen 

der Universität selbsttätig verwendet werden und unterliegen oft strengen Richtlinien der ko-

operierenden Unternehmen. Es erfolgen also meist keine Ausgründungen aus in diesen 

Konstrukten resultierenden Forschungsergebnissen. Außer Abrede steht hierbei die Sinnhaf-

tigkeit dieser Forschungsförderung im Rahmen von gemeinsamen Projekten der Universität 

und der Wirtschaft im allgemeinen, jedoch unterliegt die Universität dem Grundsatz der For-

schungsfreiheit 67 und diese kann im eigentlichen Sinne nur durch Drittmittelprojekte ohne 

Auftragsforschungsbezug ermöglicht werden. Eine massive Stärkung des FWFs Budgets 

wäre hier meiner Meinung nach eine geeignete und vorallem auch relative schnelle Maß-

nahme um Spin-offs an Universitäten gezielt und langfristig zu fördern. 

Auf arbeitsrechtlicher Ebene wären in Bezug auf Verstöße gegen Verwertungsregelungen, 

nicht getätigte Diensterfindungsmeldungen mit angeschlossenem Patent oder Tätigkeiten 

welche im Rahmen der Konkurrenzklausel relevant wären, Maßnahmen durchaus erstre-

benswert. Auch wenn die positiven Erfahrungen der Universitäten (also sachgemäß durchge-

führte Abwicklung der Diensterfindung) überwiegen, spielt hier vorallem das Verhalten der 

Rektorate eine Rolle. Werden Verstöße nicht weiter arbeitsrechtlich verfolgt und bleiben  

konsequenzlos, trägt dies nicht zur positiven Bewusstseinsbildung und Vorbildwirkung für 

63 FWF, Der Wissenschaftsfonds, <https://www.fwf.ac.at/>. 
64 FFG, Die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft, <https://www.ffg.at/>. 
65 CDG, Christian Doppler Forschungsgesellschaft, <https://www.cdg.ac.at/>. 
66 LBG, Ludwig Boltzmann Gesellschaft, <https://www.lbg.ac.at/>. 
67 § 105 UG (Universitätsgesetz 2002), Gewissensfreiheit und Forschungsfreiheit. 
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zukünftige WissenschafterInnen bei. Auch wenn die Hauptaufgabe der Universität in der Ge-

nerierung von Wissen durch freie Forschung verankert ist, wäre es erstrebenswert auch auf 

dienstrechtlicher Ebene der Bezug zur Universität als Bewahrerin des dort generierten Wis-

sens herauszustellen und klar zu kommunizieren. Dieser arbeitsrechtliche Aspekt reiht sich 

in eine gezielte Top-Down Strategie ein, um unternehmerische Kultur WissenschafterInnen 

weniger anzuerziehen, als sich deren Verantwortung bewusst zu werden. Gerade der inter-

disziplinäre Charakter einer Universität könnte hier der Nährboden sein um ErfinderInnen in 

ihrer eigentlichen Tätigkeit zu unterstützen und ihnen erfahrene UnternehmerInnen voranzu-

stellen. Diese Möglichkeit würde somit einen Verbleib der ForscherInnen an der Universität  

erlauben und nicht (unerfahren) als GeschäftsführerIn zu agieren. Gleichzeitig wäre der Ge-

danke generiertes Wissen nach außen zu tragen, die wirtschaftliche Verwertung zu stärken – 

also universitäre Spin-offs zu fördern, und somit der Gesellschaft rückzuführen, gewahrt. 

5.4 Conclusio 

Um universitäre Spin-offs im universitären Bereich zu fördern und muss eine langfristige und 

einheitliche Top-down Strategie implementier werden, welche die Universitäten und deren 

Technologietransfereinrichtungen unterstützt. Diese Maßnahme muss mittels dreier Pakete 

umgesetzt werden: 

Ausgliederung einer Beteiligungsgesellschaft:  

In erster Linie bedeutet dies eine Ausgliederung der Transferbereiche, also die Grün-

dung einer 100%-Tochter oder Holding, damit die Universität als Gesellschafterin 

agieren kann. Diese Struktur könnte als gemeinsame Holding aller Universitäten ge-

führt werden, um Maßnahmen zu vereinheitlichen und Know-How zu bündeln.  

Stärkung des Grundlagenforschungssektors:  

Um universitätsgenerierte Diensterfindungen zu fördern bedarf es einer massiven 

Stärkung der finanziellen Mittel des Drittmittelsektors. Die Universität kann Dienster-

findungen der Universitätsangehörigen nur dann ohne Einschränkung verwerten, 

wenn diese im Rahmen von FWF-Projekten oder mit Mitteln des Globalbudgets um-

gesetzt werden. 

Ausübung arbeitsrechtlicher Maßnahmen:  

Um die Bewusstseinsbildung an der Universitätsangehörigen zu stärken bedarf es 

neben der gezielten Information der Servicestellen des Technologietransfer bei der 

Unterstützung von Patentierungsprozessen und Gründungsbestrebungen (einheitli-
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che und veröffentliche Regelungen sind hierbei anzustreben) ebenfalls Maßnahmen 

falls die im UG verankerten Rechte nicht eingehalten werden. Die Universität muss 

hierbei aktiv die Aufgabe wahrnehmen das generierte Wissen nicht nur weiterzuge-

ben sondern auch darauf zu achten, dass sie selbst als Verwerterin agiert. 

5.5 Maßnahmenkatalog  

Maßnahmenkatalog für die österreichischen Universitäten für die Vereinheitli-

chung einer Strategie zur Förderung und nachhaltigen Implementierung von 

universitären Spin-offs 

1. Verbindlicher öffentlicher Verwertungsschlüssel für Diensterfindungen 

2. ErfinderInnenvergütung für aufgegriffene Diensterfindungen (direkt an die Erfin-

derIn) 

3. Veröffentlichung der Höhe des ErfinderInnenvergütung 

4. Gleichbehandlung von Patenten und Technologien ohne Schutzrechte für Erfin-

derInnenbeteiligungen 

5. Direkte Beteiligung der ErfinderInnen an Patenten und Technologien ohne 

Schutzrechte 

6. Arbeitsrechtliche Lösung für AusgründerInnen über die Möglichkeit des Verbleibs 

in einem universitären Dienstverhältnis 

7. Implementierung von Konventionalstrafen für Vergehen gegen Zuwiderhandlung 

im Rahmen des UrhG 

8. Verpflichtende Vereinheitlichung der oben genannten Maßnahmen 1.-7. für alle 

österreichischen Universitäten 

9. Aufstockung der personellen Kapazitäten der Technologietransfereinrichtungen 

basierend auf der Anzahl der vollzeitäquivalenten ProfessorInnen im Verhältnis 

10:1 (vollzeitäquivalente ProfessorInnenstellen 68 : vollzeitäquivalente Personen 

verantwortlich für den Technologietransferbereich) 

10. Gründung einer gesamtösterreichischen Beteiligungsgesellschaft 

11. Beteiligung an universitären Spin-offs erfolgt ausschließlich durch die in Punkt 

10. genannte Beteiligungsgesellschaft 

 

68 nach §§ 98, 99 UG (Universitätsgesetz 2002) 
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Rz Randzahl 

StF Stammfassung 

TU Wien Technische Universität Wien 

Uni Graz Universität Graz 

Uni Ibk Universität Innsbruck 

UG Universitätsgesetz 

UrhG Urheberrechtsgesetz 

VBG Vertragsbedienstetengesetz 

WB Wissensbilanz 

WBV Wissensbilanzverordnung 

WKO Wirtschaftskammer Österreich 

z.B. zum Beispiel 

ZAS Zeitschrift für Arbeitsrecht und Sozialrecht 
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9 Anhang 

9.1 Interviewleitfaden 

• Die Ausgründungen basierend auf Diensterfindungen von Universitätsangehörigen 

werden im Rahmen der Wissensbilanz von der Universität erfasst. Wie viele gab es 

im Jahr 2018? 

• Gibt es eine einheitliche Strategie für die Festsetzung einer Benützungsbewilligung 

der Diensterfindung? Wenn ja, in welcher Höhe (Beteiligung)? 

• Gibt es für Ausgründungen Unterstützung in juristischen Belangen? Wenn nein, wa-

rum nicht? 

• Möchte die Universität Ausgründungen fördern? Wenn ja, was wünscht sie sich für 

die Zukunft? 
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9.2 Richtlinie für den Aufgriff von Diensterfindungen TU Wien 

Die Technische Universität Wien stellt folgende Broschüre zur Information online zur Verfü-

gung (Stand Februar 2019): 
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9.3 Richtlinie für den Aufgriff von Diensterfindungen BOKU 

Die Universität für Bodenkultur stellt folgende Broschüre zur Information online zur Verfü-

gung (Stand Februar 2019): 
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9.4 Richtlinie für den Aufgriff von Diensterfindungen Uni Ibk 

Die Universität Innsbruck stellt folgende Informationen auf einer Homepage online zur Verfü-

gung (Stand Februar 2019): 
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9.5 Richtlinie für den Aufgriff von Diensterfindungen Uni Graz 

Die Universität Graz stellt folgende in einem veröffentlichten Mitteilungsblatt online zur Ver-

fügung (Stand Februar 2019):  
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